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Einlaufschächte 
Beispiele von Seiteneinlaufschächten für Strassensanierungen 

Folgende Typen der Firmen FASA SA / Wild Armaturen AG und Gusstechnik Tschupp GmbH werden 

zugelassen. Andere Typen benötigen einer vorgängigen Genehmigung. 

             

 

 

       

Aus Qualitätsgründen werden nur Einlaufschächte mit vorfabrizierten Betonkränzen verwendet. 
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Schächte 
Beispiele von Schachtabdeckungen für Strassensanierungen. 

Folgende Typen der Firmen FASA SA und Wild Armaturen AG werden zugelassen. 

Andere Typen benötigen einer vorgängigen Genehmigung.

       

 

Aus Qualitätsgründen werden nur Schachtabdeckungen mit Betonkranz verwendet. 

Der Typ FASA 1’500-60-C kann durch den Bauunternehmer über den Werkhof Salgesch nach 

Vorankündigung bezogen werden und ist auch mit Betonkranz erhältlich. 

Der Schachtdeckel wird je nach Nutzung gelocht oder vollflächig verschlossen geliefert! 
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Schächte 

• Schächte sind bündig Asphalt oder tiefer (max. 5mm) einzubauen (Winterdienst!).  

• Vor den Asphaltierarbeiten ist der Asphalt um den Schacht mindestens 30 cm breiter 
vom effektiv ausgeführten Schnitt oder Grabenrand nachzuschneiden.  

• Rohrdurchführung müssen sauber von innen und aussen, ohne Überstand, 
verschlossen werden.  

• Die Sohle der Schächte müssen mit einem Glattstrich versehen werden.  

Strassenreinigung 

• Der beauftragte Unternehmer ist für die Strassenreinigung verantwortlich. Diese hat 
bei längeren Projekten mindestens 1 x pro Woche zu erfolgen. Bei Arbeitsabschluss 
muss eine gründliche Schlussreinigung durchgeführt werden.  

Wassergebrauch 

• Die Gemeinde Salgesch stellt  für die Benutzung von Trinkwasser Wasserzähler zur 
Verfügung. Der Wasserzähler kann auf Voranmeldung bei Werkhof -Wasser abgeholt 
werden. Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt die Abrechnung zu Lasten des 
Unternehmers.  


